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§ 10 T-FTG Abfrageberechtigte
Stellen

T-FTG - Fordertransparenzgesetz, Tiroler

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2025

Abfrageberechtigte Stelle fir eine Leistung ist die leistende Stelle sowie jede Einrichtung, die an der Abwicklung einer
Leistung in Bezug auf einen Leistungsempfanger oder einen Leistungsverpflichteten beteiligt ist und fur deren Aufgabe
die Verarbeitung von aus dem Transparenzportal (8 1 TDBG 2012) abrufbaren Daten zum Zweck der Gewahrung,
Einstellung oder Ruckforderung einer Férderung erforderlich ist.

In Kraft seit 28.08.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 10 T-FTG Abfrageberechtigte Stellen
	T-FTG - Fördertransparenzgesetz, Tiroler


